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Pestizidpolitik
Wo stehen wir und was muss passieren?

von Katrin Wenz, Corinna Hölzel und André Prescher-Spiridon

Unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurden die Rufe nach einer 
weiteren Intensivierung der Landwirtschaft laut. Zwar hatte sich in Deutschland die Zukunftskom-
mission Landwirtschaft zu den Zielen der Farm-to-Fork-Strategie der EU bekannt. Diese beinhaltet 
die Halbierung des Pestizideinsatzes bis 2030. Doch bereits wenige Tage nach dem ukrainischen 
Angriffskrieg auf die Ukraine forderte die Agrarlobby, darunter der Deutsche Bauernverband, die 
weitere Intensivierung der Landwirtschaft, um so kriegsbedingte Ausfälle von Weizenlieferungen 
zu kompensieren. Die Agrarlobby nutzte den Krieg, um gegen Umwelt- und Klimamaßnahmen zu 
protestieren sowie den  Green Deal  mit seiner Farm-to-Fork-Strategie infrage zu stellen. Im Zent-
rum steht dabei der Einsatz von Pestiziden. – Der folgende Beitrag analysiert die aktuelle Debatte 
in Deutschland und auf EU-Ebene, erläutert die Gründe, die für eine drastische Reduktion des Pes-
tizideinsatzes sprechen (auch und gerade in Krisenzeiten) und macht konkrete Vorschläge für eine 
Reduktionsstrategie beim Einsatz von Pestiziden.

Bereits etwa eine Woche nach Kriegsbeginn, am 
2. März 2022, forderten die Agrarminister der Mit-
gliedstaaten die EU-Kommission auf, Landwirten 
die Möglichkeit zu geben, ihre Produktion zu stei-
gern. Zunächst wurden die Flächenstilllegungen 
stark kritisiert: »Der Krieg in der Kornkammer Eu-
ropas führt deutlich vor Augen, wie grotesk es in 
Wahrheit ist, fruchtbare Böden wie bei uns in klima-
tisch günstiger Lage komplett stillzulegen und Bra-
chen ungenutzt zu lassen für Nahrung oder Energie. 
Denn nicht nur bei Gas oder Öl, sondern genauso bei 
Nahrung und Lebensmitteln sind hierzulande Eng-
pässe in der Versorgung möglich.«1 So die deutsche 
Agrarpresse. Nicht erwähnt wurde bei dieser und 
vergleichbaren Äuße rungen, dass 60 Prozent der 
landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland für den 
Anbau von Tierfutter genutzt werden und weitere 
14 Prozent für Energiepflanzen. Eine weniger fleisch-
lastige Ernährung und deutlich weniger tierischen 
Produkte sowie ein Stopp der Beimischung von Wei-
zen oder Pflanzenöl zum Benzin und Diesel würde 
deutlich mehr Fläche für Lebensmittel bereitstellen 
als die Nutzung der zwei Prozent Brachflächen. Das 
Thünen-Institut ging von einer zusätz lichen Ernte-
menge von 0,6 Millionen Tonnen aus. Im Vergleich 
zur Gesamterntemenge von 45 Millionen Tonnen 

Getreide, die etwa in Deutschland angebaut wer-
den,2 – eher wenig.3

Auch wurde gefordert, die Farm-to-Fork-Strategie 
grundlegend infrage zu stellen.4 In Deutschland forder-
te das der Bauernverband gemeinsam mit den Land-
wirtschaftsministern aus Niedersachsen und Bayern. 
Es müsste wieder erlaubt werden, jene sechs Prozent 
der Ackerfläche zu bewirtschaften, die für den Natur-
schutz brachliegen sollten. Die FDP drängte ebenfalls 
darauf, auf ökologischen Vorrangflächen den Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln zuzulassen. Die Produkti-
onskapazitäten der Landwirtschaft müssten angesichts 
des russischen Krieges in der Ukraine besonders effizi-
ent genutzt werden, sagte der agrarpolitische Sprecher 
der FDP-Bundestagsfraktion, Gero Hocker.5 

Auch vonseiten der Industrie wurde die Situation 
genutzt, um ihre Interessen durchzusetzen. »Das Ziel 
der globalen Ernährungssicherung muss in die deut-
sche und europäische Agrarpolitik einfließen«, so der 
Geschäftsführer von Bayer CropScience Deutschland. 
Er lehne auch deswegen eine Abgabe oder Steuer auf 
Pflanzenschutzmittel in Deutschland klar ab – so 
 seine Äußerungen knapp einen Monat nach Beginn 
des Krieges.6 

Und das sind nur einige Beispiele für Angriffe auf 
ökologische Errungenschaften in der Gesetzgebung 

( Schwerpunkt »Landwirtschaft & Ernährung für eine Welt im Umbruch«
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der jüngsten Zeit – wenngleich Daten klar belegen, 
dass die weltweite Ernährung nicht durch die industri-
elle Landwirtschaft , sondern durch bäuerliche Betriebe 
gesichert wird.7 Während immer wieder nach weiterer 
Intensivierung gerufen wurde, blieben die Stimmen, 
die auf das Problem der ungerechten Verteilung von 
Ressourcen aufmerksam machten, hingegen sehr lei-
se.8 Allerdings hat die gegenwärtige Krise gezeigt, wie 
wichtig ein resilientes Agrarsystem, Ernährungssou-
veränität und der Schutz natür licher Ressourcen ist.

Ernährungssicherung braucht 
Biodiversitätsschutz

Doch das Gegeneinanderausspielen von Ernährungs-
sicherheit und Klima- und Biodiversitätsschutz wird 
das Problem nicht lösen, sondern es vielmehr verstär-
ken. Klimawandel und Artensterben sind langfristige 
Krisen, denen jetzt dringend begegnet werden muss. 
Denn der Anbau von Lebensmitteln ist auf funktionie-
rende Ökosysteme angewiesen. Mehr Ökologisierung 
der Landwirtschaft , weniger chemisch-synthetische 
Pestizide und weniger Mineraldünger sowie mehr Flä-
chen für den Natur- und Klimaschutz sind nötig, um 
jetzt und in Zukunft  genügend gesunde Lebensmittel 
zu erzeugen. 

Die globale Ernährung kann und muss im Ein-
klang mit Klima- und Naturschutzzielen geleistet 

werden. Dazu gehört zentral die Reduktion von 
chemisch-synthetischen Pestiziden. Die Anwen-
dung von Pestiziden hat massive Auswirkungen auf 
Ökosysteme und ist ein Hauptverursacher für den 
dramatischen Verlust der Biodiversität in der Agrar-
landschaft .10 Die damit einhergehende Schwächung 
von Ökosystemdienstleistungen, wie z. B. die natür-
lichen Regulierungsmechanismen von Schädlingen, 
hat zu einer weiter zunehmenden Abhängigkeit von 
chemisch-synthetischen Pestiziden geführt.11 Der 
Arten schwund ist dramatisch. Über die negativen 
Auswirkungen der chemisch-synthetischen Pestizide 
auf die Biodiversität herrscht längst wissenschaft -
licher Konsens (Abb. 1).12 Zwar werden die Reduk-
tionsziele der Farm-to-Fork-Strategie weitgehend 
anerkannt, doch wird dabei weniger auf die Ökolo-
gisierung der Landwirtschaft  gesetzt, vielmehr sehen 
viele Akteure die Lösung in digitalen Technologien 
(z. B. Pfl anzenschutzmittel punktgenau ausbringen, 
Herbizide digital managen) oder in allerlei Hilfsmit-
teln wie etwa die – derzeit noch verbotene –Ausbrin-
gung von Pestiziden mit Drohnen aus der Luft  13 – 
wenngleich die Farm-to-Fork-Strategie den Weg zur 
 Reduktion off enlässt. 

Im Sommer 2021 wurde mit dem Insektenschutz-
paket der Bundesregierung,14 das zum 1. März 2022 
in Kraft  getreten ist, zwar ein wichtiger Schritt unter-
nommen. So ist durch die Novellierung des Bundes-
naturschutzgesetzes nun der Einsatz von Herbiziden 
und Insektiziden, die als bienengefährlich eingestuft  
werden, in Schutzgebieten verboten. Expert:innen 
stufen diese Maßnahme allerdings als noch nicht aus-
reichend ein, da es weiter zahlreiche Ausnahmen gibt. 
Das Verbot deckt etwa nur die Naturschutzgebiete ab, 
aber z. B. nicht das Ackerland in den Natura-2000-Ge-
bieten, die sich nicht mit Ersteren überschneiden. So 
wird nur ein Bruchteil der Flächen wirklich geschützt, 
auf denen der Erhalt der Natur Priorität haben soll. 
Diese Maßnahme  allein wird daher kaum dabei hel-
fen, die Gesamtmenge der eingesetzten Pestizide und 
negative Wirkungen auf die Natur zu verringern. 

Absatz an Pestiziden 2021 gestiegen

Bemühungen, Pestizide zu reduzieren, gehen bis-
lang auf die Initiative einzelner zurück. Im Januar 
2022 erschien der von einem zivilgesellschaft lichen 
Bündnis herausgegebene Pestizidatlas,15 um auf die 
globalen Probleme durch den Einsatz der Ackergift e 
aufmerksam zu machen. Der Bauernverband kündig-
te an, man wolle daran arbeiten, den Pestizideinsatz 
in Deutschland weiter zu reduzieren. »Dafür sei eine 
ideologiefreie und technikoff ene Diskussion notwen-
dig«.16 Der Industrieverband Agrar (IVA) bekräft igte, 
es gäbe bereits einen Rückgang des Absatzes der Pes-

Abb. 1: Kahlschläger – Ökologische Folgen 
durch Pestizideinsatz ⁹

Artenvielfalt und Blühintensität von Wildpflanzen, 
im Verhältnis
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tizidwirkstoff e in Deutschland und griff  den BUND 
an, den Kompromiss des Insektenschutzpakets infra-
ge gestellt zu haben. »Die Debatte sei schon weiter.«17
Auch sei »seit 2017 sei der Verkauf in Deutschland 
rückläufi g«.18 Auch der Bauernverband Brandenburg 
bekräft igte, dass bereits reduziert wird. Allerdings 
sprechen die aktuellen Zahlen eine andere Sprache. 
Hinzu kommt, dass keine regionalen Daten zum Ver-
brauch vorliegen.

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass der Absatz che-
misch-synthetischer Pestizide in Deutschland 2021 
gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent gestiegen ist, 
so der Jahresbericht 2021 des Bundesamts für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).19
Insbesondere die Abgabe von Herbiziden hat um 
13,7 Prozent zugenommen. Besonders rasant ist der 
Anstieg des Totalherbizids Glyphosat von 3.773 Ton-
nen auf 4.097 Tonnen. Glyphosat, das weltweit am 
häufi gsten verwendete Herbizid, schadet der Bio-
diversität massiv und ist derzeit bis Dezember 2022 in 
der EU zugelassen. 

Die Pestizidreduktion geht in Deutschland nur 
sehr schleppend voran und die EU-Kommission hat 
einen Vorschlag gemacht, der eine gute Basis darstellt, 
jedoch von der Agrarlobby bereits angegriff en wird. 
Daher braucht es eine starke Zivilgesellschaft , die auf 
die Missstände aufmerksam macht und die Pestizid-
reduktion immer wieder einfordert. Nicht zuletzt hat 
die Europäische Bürgerinitiative »Save Bees and Far-
mers!« gezeigt, dass viele Menschen in Europa eine 
andere Landwirtschaft  wollen. Doch trotz dem Druck 
der Bürger:innen passiert zu wenig. 

Es braucht also konkrete Maßnahmen, um die Ge-
samtmenge der eingesetzten Pestizide und negative 
Wirkungen auf die Natur zu verringern. Daher fordert 
der BUND von der Bundesregierung eine ambitionier-
te Pestizidreduktionsstrategie. Diese muss sich an den 
Zielen der Farm-to-Fork-Strategie der EU orientieren, 
auf die sich auch die Verbände in der Zukunft skom-
mission Landwirtschaft  verständigt haben. Dabei muss 
der Einsatz der Pestizide um 50 Prozent gesenkt werden 
und besonders gefährliche Pestizide sind zu verbieten. 

Inka Lange

Pestizide in fast jeder dritten Haarprobe

Ergebnisse eines europaweiten »Pestizid Check-Up«

Zwischen Mai und August 2022 haben 300 Menschen 
aus ganz Europa bei der Aktion »Pestizid Check-Up« Haar-
strähnen eingeschickt. Diese wurden von einem unab-
hängigen Labor analysiert und auf 30 unterschiedliche 
Pestizide untersucht.20

Von den 300 Teilnehmenden wurden bei 89 (also 
29 Prozent) Pestizidrückstände in den Haaren nachgewie-
sen. Bei den 98 Teilnehmenden aus Deutschland fanden 
sich bei einem knappen Viertel (23,5 Prozent) mindestens 
eine der 30 getesteten Substanzen.

Rückstände von Pestiziden wurden deutlich häufiger 
bei Landwirt:innen und anderen in der Landwirtschaft 
Tätigen nachgewiesen, nämlich in 43,5 Prozent der von 
diesen Personengruppen eingeschickten Proben. Doch 
nicht nur das: Menschen, die auf dem Land leben, schei-
nen im Gegensatz zu Menschen in kleinen oder mittleren 
bis großen Städten generell stärker belastet zu sein. In 
knapp 40 Prozent der Proben aus der Landbevölkerung 
wurden Rückstände gefunden, während nur in 21 Prozent 
der Proben von Menschen aus einer Mittel- bis Großstadt 
Pestizide gefunden wurden.

Von den 30 getesteten Pestiziden konnten 25 in den 
Haarproben der Teilnehmenden identifiziert werden. Es 
handelt sich um Chemikalien, die aktuell in der EU für 
die landwirtschaftliche Nutzung zugelassen sind. Das 
am häufigsten nachgewiesene Pestizid war das Herbizid 

 Prosulfocarb (in 9,3 Prozent aller Proben). Bereits an zwei-
ter Stelle wurde das besonders giftige Fungizid Tebuco-
nazol gefunden. Der Wirkstoff Tebuconazol ist laut einer 
EU-Liste ein »Substitutionskandidat«, das heißt, er steht in 
dringendem Verdacht, massiv gesundheitsschädigend zu 
sein und ist deshalb baldmöglichst vom Markt zu nehmen. 
Bereits kleinste Mengen haben einen großen Einfluss auf 
das Hormonsystem und können z. B. die Reproduktions-
fähigkeit einschränken. Europaweit wurde das Fungizid 
in 7,3 Prozent der Haarproben nachgewiesen, in Deutsch-
land sogar bei 9,2 Prozent. (Auf Glyphosat wurde nicht 
getestet, weil dafür eine andere Testungsmethode nötig 
gewesen wäre.)

Auch wenn die Ergebnisse aufgrund der geringen 
Stichprobengröße nicht repräsentativ für die ganze EU-
Bevölkerung sind, zeigen sie doch einen klaren Trend und 
decken sich mit anderen wissenschaftlichen Studien.21

Inka Lange
Leiterin der Kampagne Meine Landwirt-
schaft, die gemeinsam mit dem europäi-
schen Netzwerk »Good Food Good Farming« 
den Pestizid Check-up durchgeführt hat. 

lange@meine-landwirtschaft.de
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Außerdem müssen konkrete Zwischenziele für diese 
Legislaturperiode definiert werden, um den Erfolg des 
Pestizidreduktionsprogramms zu kontrollieren.

Brüssel wird aktiv

Mit der Einführung der EU-Pestizidrahmenrichtlinie 
(Sustainable Use of Pesticides Directive – SUD) besteht 
seit 2009 eine rechtliche Verpflichtung der Mitglied-
staaten unter anderem zur Durchsetzung des integ-
rierten Pflanzenschutzes. Der gewünschte Effekt einer 
Reduzierung der Abhängigkeit von Pestiziden trat 
jedoch nicht ein.

Gründe für das Scheitern der SUD liegen in der 
verschleppten Umsetzung durch die Mitgliedstaaten 
sowie an wenig ambitionierten Maßnahmen inner-
halb der von diesen erarbeiteten nationalen Aktions-
programmen (NAP).22 Dies dürfte auch auf das Fehlen 
eines verbindlichen quantitativen Zieles auf EU-Ebene 
zurückzuführen sein. 

Beim integrierten Pflanzenschutz haben die Mit-
gliedstaaten die in der Richtlinie genannten Prinzipien 
trotz entsprechender Verpflichtung nicht ausreichend 
umgesetzt. So fehlen vielerorts Dokumentations-
pflichten, Beratungsmöglichkeiten, Kontrollen und 
Sanktionsmechanismen, aber auch konkrete Vorga-
ben (kulturartspezifische Leitlinien). Die Gemein same 
Agrarpolitik der EU (GAP) lieferte ebenfalls keine 
ausreichenden Impulse. Die Einhaltung der Prinzi-
pien des integrierten Pflanzenschutzes waren und 
sind keine verpflichtende Vorgabe für Empfänger von 
Zahlungen aus der GAP. 

Die EU-Kommission hatte bereits in der Farm-to-
Fork-Strategie eine grundlegende Reform der SUD 
versprochen. Dieser Vorschlag liegt nun, wenn auch 
mit Verzögerung, vor. Der Vorschlag der EU-Kom-
mission greift einige Kritikpunkte an der SUD auf, 
jedoch nicht alle. Es bedarf daher einer dringenden 
Nachbesserung, um eine reale Halbierung des Pesti-
zideinsatzes bis 2030 zu erreichen.

Zentral ist dabei die rechtliche Verankerung des 
Reduktionsziels der Farm-to-Fork-Strategie. Pro-
blematisch ist, dass einzelne Mitgliedstaaten in der 
Umsetzung zum Teil deutlich nach unten abweichen 
dürfen. Auch fehlt ein verbindlicher Reduktionspfad 
mit Zwischenzielen bis 2030. 

Das Ziel, den Einsatz besonders gefährlicher Pesti-
zide bis 2030 zu halbieren, ist nicht ambitioniert ge-
nug. Bereits seit 2011 gibt es für die EU-Staaten eine 
gesetzliche Verpflichtung, die sog. »Substitutionskan-
didaten«, also besonders problematische Wirkstoffe, 
vom Markt zu nehmen. Die neue Verordnung muss 
einen klaren Weg für deren komplette Abschaffung 
aufzeigen, durch höhere Hürden bei der Anwendung 
und entsprechende Förder- und Forschungsprogram-

me. Das Ziel darf sich auch nicht auf die Substitu-
tionskandidaten allein beschränken, sondern muss 
auf weitere Stoffe ausgeweitet werden, die als Highly 
Hazardous Pesticides gelten.23

Die vorgeschlagenen erweiterten Dokumenta-
tions- und Meldepflichten für den Einsatz von Pesti-
ziden sind zu begrüßen. Kritisch ist aber, dass die EU-
Kommission weiter auf wenig brauchbare Indikatoren 
zur Fortschrittskontrolle setzt und sich somit in den 
Blindflug begibt. Die verwendeten »harmonisierten 
Risikoindikatoren« sagen nichts über die konkrete 
Anwendung von Pestiziden aus, da sie vor allem auf 
Verkaufsstatistiken beruhen. Sie geben zudem ein ver-
zerrtes Bild wieder, da höchst unterschiedliche Stoffe 
mit unterschiedlicher Toxizität in die gleiche Gefah-
renkategorie eingeordnet werden.24 Die Gesetzgeber 
müssen dringend eine Verbesserung dieser Indika-
toren vornehmen, damit die Reduktion nicht nur auf 
dem Papier stattfindet. Die vorgeschlagene Stärkung 
der Dokumentations- und Meldepflichten ist hierfür 
ein wichtiger Schritt. 

Beim eigentlich seit 2009 verbindlichen integrierten 
Pflanzenschutz darf es keine weitere Verschleppung 
bei der Umsetzung geben. Das Gleiche gilt für die 
Einführung einer verpflichtenden und unabhängigen 
landwirtschaftlichen Beratung. Auch das Verfahren 
zur Ausgestaltung von Regeln für einzelne Feldfrüchte 
ist positiv zu bewerten. Vor allem die Möglichkeit der 
EU-Kommission, Vorschläge der Mitgliedstaaten not-
falls zurückzuweisen, wenn diese nicht ambitioniert 
genug sind, muss beibehalten werden. Die allgemei-
nen Prinzipien sind aber weiter zu vage und lassen zu 
viel Spielraum bei der Anwendung. 

In Gebieten, in denen der Schutz der Biodiversität 
und der öffentlichen Gesundheit Priorität hat, dür-
fen chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel nur 
noch die absolute Ausnahme sein. Das vorgeschla-
gene Anwendungsverbot im Natura-2000-Netzwerk 
sowie in Städten und Kommunen ist daher richtig. 
Die vorgeschlagenen Pufferstreifen von drei Metern 
um Schutzgebiete herum sind jedoch viel zu schmal, 
um ökologisch wirksam zu sein. Nötig wären mindes-
tens zehn Meter. Auch in Landschaftsschutzgebieten 
ist eine Reduktion des Pestizideinsatzes nötig. Statt 
eines Komplettverbots kommen jedoch auch andere 
Herangehensweisen infrage wie etwa gezielte Förder-
maßnahmen, die diese Reduktion des hohen Pesti-
zideinsatzes unterstützen. 

Um Oberflächengewässer sowie unser Grundwas-
ser zu schützen, müssen einerseits Pestizide einge-
spart, andererseits wirksame Pufferzonen eingerich-
tet werden. Die Randstreifen filtern Pestizide effek-
tiv, sodass diese in deutlich geringerem Maße in die 
Gewässer eingespült werden und deren Ökosysteme 
schädigen.25 Auch hier sind die vorgeschlagenen drei 
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Meter jedoch völlig unzureichend; nötig wären Ge-
wässerrandstreifen von mindestens zehn Metern um 
alle Gewässer, auf denen keine Pestizide ausgebracht 
werden dürfen. 

Auch wenn der Anteil des Pestizideinsatzes im Pri-
vatbereich relativ gering ausfällt, ist die Intensität der 
Anwendung aufgrund der geringen Fläche überdurch-
schnittlich.26 Durch fehlende Sachkunde kommt es 
regelmäßig zu Fehlanwendungen und -dosierungen.27 
Ein Verbot der Anwendung in Haus- und Kleingärten 
sieht der Vorschlag der EU-Kommission jedoch nur 
indirekt vor, ein Verkaufsverbot fehlt. 

Die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln aus 
der Luft ist aus gutem Grund bereits in der gegenwär-
tigen SUD verboten. Ausnahmen von diesem Ver-
bot etwa für neue Techniken in der sog. Präzisions-
landwirtschaft sind abzulehnen. Ähnliches muss für 
das Beizen von Saatgut (z. B. mit Neonicotinoiden) 
gelten, da die vorbeugende Anwendung von Pestizi-
den den Prinzipien des integrierten Pflanzenschutzes 
 widerspricht. 

Die GAP muss entsprechende Anreize und Vorga-
ben setzen, um den Einsatz von Pestiziden zu redu-
zieren. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene 
Option, neue Vorgaben für einen Übergangszeit-
raum finanziell über die GAP zu fördern, ist richtig 
und wichtig. Es fehlt jedoch eine Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, die GAP-Strategiepläne an die neue 
Verordnung entsprechend anzupassen. Obwohl der 
integrierte Pflanzenschutz eigentlich bereits verbind-
lich ist, ist er weiterhin keine Voraussetzung für den 
Bezug der bestehenden Flächenprämien aus der GAP. 

Mitte August 2022 demonstrierten Traktorfahrer:-
innen in Bonn gegen die Brüsseler Pläne, Pestizide zu 
reduzieren. Bauernverbandspräsident Joachim Ruk-
wied nutze erneut das Narrativ der Ernährungskrise. 
Eine »Ernährungskrise in Europa« sei die Folge, falls 
die Pläne der Kommission tatsächlich umgesetzt wür-
den. Das Bundeslandwirtschaftsministerium kündig-
te an, sich in Brüssel für eine »ausgewogene Lösung« 
einzusetzen.28 Das Ministerium rudert bei Teilen des 
Kommissionsvorschlages zurück, z. B. bei den sensi-
tiven Gebieten.

Nachbesserungsbedarf: Exportverbot  
für nicht-zugelassene Pestizide 

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grü-
ne) hat angekündigt, Deutschlands Umgang mit der 
Ausfuhr von Pestiziden zu reformieren. Pestizide 
ohne EU-Zulassung sollen in Zukunft nicht mehr ex-
portiert werden dürfen. Das Ministerium spricht da-
bei bislang allerdings von Pestiziden, die aus Gründen 
der Humantoxizität verboten sind. Pestizidexport in 
Drittstaaten gehört zum Geschäft der europäischen 

Chemiekonzerne – insbesondere in die Länder des 
globalen Südens. Allerdings muss ein Exportverbot 
auch für Pestizide gelten, die verboten sind, weil sie 
biodiversitätsschädigend sind. 

Die fünf größten Pestizidkonzerne – unter anderem 
Bayer, BASF und Syngenta – erzielen bereits heute 
über ein Drittel ihrer Pestizidumsätze mit für Mensch 
und/oder Biodiversität hochgefährlichen Wirkstoffen. 
2019 und 2018 haben EU-Staaten und das Vereinigte 
Königreich den Export von insgesamt 140.908 Tonnen 
an Pestiziden bewilligt, die in der EU keine Zulassung 
mehr haben. Das ist skandalös und zeigt, dass Doppel-
standards im Pestizidhandel dringend abgeschafft wer-
den müssen. Zu den exportierten Pestiziden zählen un-
ter anderem die Unkrautvernichtungsmittel (Herbizi-
de) Cyanamid, Acetochlor und Tepraloxydim, die von 
der EU als krebserzeugend und reproduktionstoxisch 
eingestuft werden, sowie das Insektengift Cyfluthrin, 
das akut so giftig ist, dass die WHO es in die zweit-
höchste Gefahrenklasse (WHO Ib) aufgenommen hat. 
Die Hersteller versichern, dass ihre Produkte sicher 
seien und Menschen, Insekten und Gewässer nicht ge-
fährden – sofern sie sachgemäß angewendet werden. 
Die Praxis jedoch zeigt: Gerade auf der Südhalbkugel 
kann die vorgeschriebene ordnungsgemäße Anwen-
dung nicht gewährleistet werden. Ein weltweites Ver-
bot hochgefährlicher Pestizide würde Zehntausende 
von Todesfällen pro Jahr verhindern.

Ein Verbot von Pestiziden reicht nicht aus. Das 
Ministerium muss ein Verfahren zur Reform des 
Pflanzenschutzgesetzes einleiten, sodass sichergestellt 
wird, dass das Exportverbot sowohl den Export von 
Pestizidprodukten als auch den der Pestizidwirkstof-
fe umfasst. Im Jahr 2019 wurden z. B. gar keine ver-
brauchsfertigen Pestizidprodukte exportiert, die den 
Wirkstoff Chlorfenapyr enthalten. Im gleichen Jahr 
lag der Export von reinem Chlorfenapyr als Wirkstoff 
aus Deutschland aber bei mehr als 28 Tonnen. Chlor-
fenapyr ist in der EU im Pflanzenschutz nicht geneh-
migt und gilt als giftig für Bienen und sehr giftig für 
Wasserorganismen.

Gerade mit Blick auf die dramatische Biodiver-
sitätskrise und zunehmenden Belastung der Umwelt 
durch chemisch-synthetische Pestizide muss das 
Landwirtschaftsministerium im anstehenden Refe-
rentenentwurf unbedingt auch jene Pestizidwirkstoffe 
berücksichtigen, die zum Schutz der Umwelt in der 
EU keine Genehmigung haben. Diese müssen genauso 
vom Exportverbot erfasst werden wie die gesundheits-
schädigenden Wirkstoffe.

Glyphosatausstieg muss kommen

Die wirtschaftlichen Interessen an der Verwendung 
von Glyphosat sind riesig. Glyphosat ist weltweit das 
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am meisten eingesetzte Pestizid. Allein in Deutschland 
wird ein Drittel der Ackerfläche damit behandelt. Der 
Wirkstoff Glyphosat ist derzeit bis zum 15. Dezember 
2022 für den Einsatz in Pflanzenschutzmitteln in der 
EU genehmigt. Diese Genehmigung wurde von der 
Europäischen Kommission im Jahr 2017 auf Grund-
lage der zusammenfassenden Bewertung durch die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) erteilt. Die Zulassung von Glyphosat sollte im 
Oktober 2022 zunächst um ein Jahr verlängert wer-
den. Der zuständige Ausschuss der EU-Kommission 
hat der Verlängerung formal widersprochen. Zwar 
stimmte eine Mehrzahl der Mitgliedsländer für eine 
Verlängerung, durch Gegenstimmen und Enthaltun-
gen kam aber keine qualifizierte Mehrheit zustande. 
Deutschland hat sich bei der Abstimmung enthalten. 
Die Kommission kann jedoch auch in eigener Verant-
wortung über eine zeitweise Verlängerung entschei-
den. Sie hatte sich zuvor für eine kurzzeitige Verlän-
gerung ausgesprochen. Es ist davon auszugehen, dass 
eine formale Verlängerung kommt.

Zunächst wurde jedoch im November 2022 die Zu-
lassung um ein Jahr verlängert. Erst 2023 folgt dann 
die endgültige Entscheidung, ob Glyphosat in der EU 
weiterhin zugelassen wird. Bis Mitte Juli 2023 will die 
Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) ihr Gut-
achten für Glyphosat 2023 vorlegen, um vorher auch 
jede relevante Studie prüfen zu können. Die Europäi-
sche Chemikalienagentur (ECHA) hält Glyphosat für 
unbedenklich.

Die Bundesregierung muss im nächsten Jahr gegen 
die Zulassung von Glyphosat stimmen. Nach dem 
großen Vertrauensbruch 2017, als der damalige CSU-
Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt gegen vorab 
getroffene Koalitionsabsprachen für eine Verlänge-
rung des Glyphosat-Einsatzes um weitere fünf Jahre 
gestimmt hat und damit dazu beigetragen hat, das 
Verbot zu kippen, muss die Bundesregierung diesmal 
mit einem ganz klaren »Nein« gegen die Verlänge-
rung stimmen, um den Koalitionsvertrag umsetzten 
zu können. Im Vertrag der Ampelregierung wurde 
angekündigt: »Wir nehmen Glyphosat bis 2023 vom 
Markt«. Möglich ist es. Luxemburg hat glyphosat-
haltige Produkte bereits verboten.29

Pestizidreduktionsstrategie notwendig

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass sich die Bundes-
regierung auf der Ebene der Mitgliedstaaten in einer 
Minderheitenposition befindet, wenn sie den Brüsse-
ler Vorstoß zur Verringerung der Pestizide befürwor-
tet. Zwar zeigen sich auch Dänemark und die Nieder-
lande offen für strengere Vorgaben. Aber ansonsten 
will die große Mehrheit der 27 EU-Staaten – nicht zu-
letzt das Nachbarland Frankreich – den Entwurf der 
Kommission erheblich abschwächen.

Alle gesellschaftlichen Akteure müssen jetzt bei der 
Pestizidreduktion an einem Strang ziehen. Nur so ist 
das dramatische Artensterben noch aufzuhalten. Wir 
brauchen Schutzgebiete ohne Pestizidanwendung und 

Folgerungen & Forderungen

 ■ Die Bundesregierung muss sich in Brüssel für eine 
ambitionierte Pestizidrichtlinie engagieren.

 ■ Dazu gehört das Festhalten an der in der Farm-to-Fork-
Strategie festgelegten Halbierung des Pestizideinsatzes 
und Halbierung der Giftigkeit der Pestizide bis 2030.

 ■ Die Bundesregierung muss sich in Brüssel gegen die 
Verlängerung der Zulassung von Glyphosat ausspre-
chen. Falls Glyphosat in Brüssel jedoch eine weitere 
Zulassung erhalten sollte, muss die Bundesregierung 
die Nutzung von glyphosathaltigen Pestiziden in 
Deutschland verbieten, wie es bereits in Luxemburg 
der Fall ist. 

 ■ Pestizide, die besonders gefährlich für Mensch und 
Umwelt sind, müssen komplett verboten werden. Dazu 
zählen Pestizide, die beispielsweise als krebserregend, 
fortpflanzungsschädigend, erbgutverändernd oder 
hoch bienengefährlich eingestuft sind.

 ■ Um die Gewässer zu schützen, müssen einerseits Pesti-
zide eingespart, andererseits Pufferzonen eingerichtet 
werden. Erforderlich ist die Einführung von Gewässer-

randstreifen von mindestens zehn Metern, auf denen 
keine Pestizide ausgebracht werden. 

 ■ Ein transparentes Ausbringungsregister für die 
Anwendung von Pestiziden ist angekündigt und muss 
eingeführt werden. Um den Dokumentationsaufwand 
für Landwirt:innen möglichst gering zu halten, sollte 
auf bestehenden Dokumentationspflichten aufgebaut 
und diese wo möglich ergänzt werden. Geprüft werden 
muss, inwieweit durch eine verstärkte Digitalisierung 
der Arbeitsaufwand für die Landwirt:innen reduziert 
werden kann.

 ■ Um konventionelle Agrarbetriebe bei der Einsparung 
von Pestiziden zu unterstützen, ist die Öko-Regelung in 
der Ersten Säule der EU-Agrarförderung (»Bewirtschaf-
tung von Acker- und Dauerkulturflächen des Betriebes 
ohne Verwendung von chemisch-synthetischen Pflan-
zenschutzmitteln«) attraktiv zu programmieren und mit 
einem angemessen hohen Finanzbudget auszustatten. 
Dieses Förderinstrument kann einen wichtigen Beitrag 
zur Transformation im Ackerbau leisten.
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gleichzeitig eine ökologischere Landwirtschaft. Die 
Bäuerinnen und Bauern müssen bei diesem Trans-
formationsprozess unbürokratisch unterstützt und 
gefördert werden. 

Um die Menge der eingesetzten Pestizide und das 
Risiko für die Biodiversität in Deutschland zu senken, 
wäre die Einführung einer Pestizidabgabe zielführend. 
Erkenntnisse aus Dänemark, wo seit Einführung der 
»risikobasierten« Pestizidsteuer der Pestizideinsatz 
deutlich zurückging, zeigen, dass eine Lenkungsab-
gabe für Pestizide ein geeignetes Instrument wäre, 
um auch in Deutschland finanzielle Anreize für eine 
geringere Pestizidnutzung zu schaffen. Eine Model-
lierung des UFZ (Helmholzzentrum für Umweltfor-
schung) zeigt, dass sich in Deutschland mit dem vom 
UFZ vorgeschlagenen Abgabenkonzept die Menge 
an verkauften Pestiziden halbieren und die damit 
behandelbare Fläche von über 75 Millionen Hektar 
(2014-2018) auf unter 35 Millionen Hektar verringern 
ließe.30 Eine – wie in Dänemark – an den Risiken der 
Pestizide ausgerichtete Abgabe (je schädlicher das 
Pestizid, desto höher die Abgabe) würde dazu beitra-
gen, besonders gefährliche Pestizide zu verteuern und 
Anwender:innen zu motivieren, auf weniger schäd-
liche Wirkstoffe umzusteigen. 

Von der Bundesregierung ist daher eine ambitio-
nierte Pestizidreduktionsstrategie gefordert. Diese hat 
sich an den Zielen der Farm-to-Fork-Strategie der EU 
zu orientieren. Dabei muss im Laufe dieser Dekade die 
Gesamtmenge der Pestizide um 50 Prozent gesenkt 
und besonders gefährliche Pestizide müssen verboten 
werden. Außerdem sollten konkrete Zwischenziele für 
die kommende Legislaturperiode definiert werden, 
um den Erfolg des Pestizidreduktionsprogramms zu 
kontrollieren.
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